
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
29.09., Wartenberg, vom Weiherfeld in die Pesenlerner Straße,
Schlüssel
27.09., Wartenberg, untere hauptstraße gegenüber vom Friseur,
geldbetrag
30.09., Wartenberg, erdinger Str., Sehbrille
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Veröffentlichung Eheschließungen September 2020

Folgende eheschließungen, fanden im September 2020 im Standes-
amt Wartenberg statt:
12.09.2020
andré benner und maria Obermaier, beide wohnhaft in Wartenberg

19.09.2020
Lukas Wildmoser und mirijam hartmann, beide wohnhaft in berglern

26.09.2020
Johannes neumann und Sophie Will, beide wohnhaft in Warten-
berg

Gemeinde Berglern
Haushaltssatzung der Gemeinde Berglern für das Rechnungsjahr
2020

Der gemeinderat berglern hat die haushaltssatzung und den haus-
haltsplan für das haushaltsjahr 2020 in der Sitzung vom 23.07.2020
beschlossen. Die haushaltssatzung ist mit dem 01.01.2020 in kraft
getreten. Die haushaltssatzung liegt mit samt ihren anlagen bis zur
nächsten amtlichen bekanntmachung einer haushaltssatzung im
rathaus Wartenberg innerhalb der allgemeinen geschäftsstunden
zur einsicht bereit (art. 65 abs.3 gO). Dem Landratsamt erding wur-
den die haushaltssatzung und der haushaltsplan für das rechnungs-
jahr 2020 vorgelegt. Zu folgenden teilen der haushaltssatzung für
das haushaltsjahr 2020 wird die rechtsaufsichtliche genehmigung
erteilt: gemäß art. 71 abs. 2 Satz 1 gO zu kreditaufnahmen im Ver-
mögenshaushalt für investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen im gesamtbetrag von 2.100.000,00 €.  gemäß art. 67 abs.
4 gO für den gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im
Vermögenshaushalt in höhe von 1.910.000,00 €.

Haushaltssatzung der Gemeinde Berglern Landkreis Erding für
das Haushaltsjahr 2020

aufgrund des art. 63 ff. der gemeindeordnung erlässt die gemeinde
berglern folgende haushaltssatzung:

§ 1
Der als anlage beigefügte haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den
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Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
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1. bgm. anton Scherer,
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Wartenberg
1. bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de
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kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
kinderhort berglern                       727924-13
kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Familienstützpunkt              0151/23 69 64 76
Wartenberg

bauhof Wartenberg                 08762/729808
kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: bayernwerk        0941/28003366
berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising      NEU!       08762/7267776
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 14 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
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Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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einnahmen und ausgaben mit 6.617.238,00 € und im Vermögens-
haushalt in den einnahmen und ausgaben mit 3.170.846,00 € ab.

§ 2
kreditaufnahmen für investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen sind in höhe von 2.100.000,00 € vorgesehen. 

§ 3
Der gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 1.910.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Der höchstbetrag der kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 € festge-
setzt.

§ 5
Diese haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in kraft.

berglern, 21.09.2020
gemeinde berglern
gez. anton Scherer, erster bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Donnerstag, 15.10.2020, um 19:00 uhr findet im Saal der

Sportgaststätte berglern, am Sportplatz 1, 85459 berglern eine
Sitzung des gemeinderates berglern mit folgender tagesordnung

statt.

1. Pflegekrisendienst
2. information zum medienkonzept
3. bebauungsplan SO geflug̈elhaltung und Photovoltaik heinrichs-

ruh; billigung der Planfassung, fruḧzeitige beteiligung der Öf-
fentlichkeit und behörden

4. bebauungsplan eittinger Straße Zentrum, 1. Änderung, behand-
lung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

5. Lindenweg, Änderung des Flächennutzungsplans und 4. Ände-
rung des bebauungsplans, grundsatzbeschluss

6. beauftragung einer einwohnerprognose mit bedarfsabschät-
zung fur̈ vorschulische und schulische betreuungseinrichtungen

7. Jahresrechnung 2019
7.1 Vorlage
7.2 beschlussfassung zu haushaltsub̈erschreitungen
7.3 beschlussfassung zu haushaltsresten
8. baurechtliche anträge die im Verwaltungsweg erledigt wurden
9. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 17.09.2020

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WARTENBERG

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden berglern,
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding.

im Fachbereich ii Finanzen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle in Vollzeit zu besetzen:

Mitarbeiter (m/w/d) im Fachbereich Finanzen

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabengebiet gehören insbesondere 
1. das hunde-, gewerbe- und grundsteuerwesen
2. das kindergartenwesen einschließlich
•   abrechnung der kindertagesstätten und mittagsbetreuung
•   kommunikation mit kirchlichen trägern und der rechtsaufsicht
•   ansprechpartner des pädagogischen Personals und der eltern in allen aufgabenbezogenen angelegenheiten
•   bearbeitung von Widerspruc̈hen

Wir erwarten von Ihnen insbesondere
•   eine abgeschlossene berufsausbildung und berufserfahrung als Verwaltungsfachangestellte/r (alternativ: bL i) 
     oder Steuerfachangestellte/r
•   gute eDV-kenntnisse in den gängigen microsoft-Office-anwendungen
•   gute schriftliche und mun̈dliche ausdrucksweise
•   kommunikations- und teamfähigkeit sowie ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
•   Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Wir bieten Ihnen unter anderem
•   bezahlung nach dem tarifvertrag fur̈ den öffentlichen Dienst
•   ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•   Fahrtkostenzuschuss
Fragen
bitte an das Personalamt, Frau horn, tel.: 08762 / 7309 - 190
Interesse?
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mög-
lichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 25.10.2020 als eine PDF-Datei mit dem betreff „mitarbeiter Finanzen“
an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung mitarbeiter Finanzen
marktplatz 8, 85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie unter www.vg-wartenberg.de.
mit der Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung
im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stel-
lenausschreibung-vg/ abrufen.



10. bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemein-
schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist

11. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

12. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 05.10.2020
gez. anton Scherer, erster bur̈germeister

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren, am Dienstag, 13.10.2020, 
um 18:00 uhr findet im mehrzweckraum der gS Langenpreising,

Prisostr. 2, 85465 Langenpreising eine Sitzung des ausschusses für
Planen, bauen, umwelt, energie und Verkehr 

mit folgender tagesordnung statt.
1. bauanträge
1.1 abriss eines Carports und geräte und neubau eines abstell-

raums und garage mit Wohnraum im Og, hardter Weg 14
1.2 tektur; neubau eines einfamilienhauses mit sep. einliegerwoh-

nung, angerstr. 5a
1.3 antrag auf Verlängerung des Vorbescheides; thenner Str. 7
2. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
3. bekanntgaben und anfragen
4. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 01.09.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

mit freundlichen grüßen
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Würdigung außergewöhnlicher Leistungen und Abschlüsse im Rah-
men der Bürgerversammlung 2020

Die gemeinde Langenpreising zeichnet auch in diesem Jahr wieder
im rahmen der bürgerversammlung im november 2020 gemein-

unser modernes und liebevoll
ausgestattetes kinderhaus 

„Die Strolche“ in der gemeinde
berglern bietet kindern von

der krippe bis zum hort ganz-
heitliche betreuung und Förderung.

Wir suchen DiCh zum nächstmöglichen Zeitpunkt!
•   Erzieher (m/w/d) fur̈ die Krippe (Vollzeit)
•   Erzieher (m/w/d) fur̈ den Hort (Vollzeit oder Teilzeit mit 
    mindestens 32 Stunden)
Du passt zu uns, wenn Du
•  eine ausbildung zum staatlich anerkannten erzieher (m/w/d) 
   hast
•  Freude an der arbeit mit kindern hast
•  einen liebevollen und respektvollen umgang mit kindern und 
   eltern fur̈ selbstverständlich hältst
•  interesse am einsatz von digitalen medien in der kita hast
•  gerne kreativ, selbständig und strukturiert arbeitest
•  verantwortungsbewusst und zuverlässig bist
•  gern im team arbeitest und mit anderen kommunizierst
•  dich gerne regelmäßig fortbilden möchtest
Wir bieten
•  ein fröhlich motiviertes, aufgeschlossenes team
•  die möglichkeit, eigene ideen in unsere arbeit in der kita 
   einzubringen
•  regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
•  einen unbefristeten Vertrag mit etwas mehr als den ub̈lichen
Leistungen des öffentlichen Dienstes
Willst Du mehr wissen?
Fragen zur einrichtung und zur tätigkeit beantwortet Frau an-
drea rumpa unter tel. 08762/7279240. Fragen zum arbeitsver-
hältnis und der eingruppierung beantwortet Frau Jessica garay,
tel.: 08762/7309-191.
ihre bewerbung mit den ub̈lichen unterlagen richten Sie bitte
bis zum 15.10.2020 an: bewerbung@vg-wartenberg.de.
aufwendungen werden nicht erstattet. bewerbungsunterlagen
werden nicht zuruc̈kgesandt. mit Zusendung ihrer bewerbung
stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die
Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf
unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungs-
gemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.

Gemeinde Berglern

gemeinde berglern
& gemeinde Langenpreising

Wir, die gemeinde berglern und die gemeinde Langenpreising
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
• jeweils eine zuverlässige flexible Reinigungskraft (m/w/d)
fur̈ die gemeindlichen einrichtungen mit einer wöchentlichen ar-
beitszeit von 15 Stunden.
auf das arbeitsverhältnis findet der tarifvertrag fur̈ den öffent-
lichen Dienst anwendung.
ihre bewerbung richten Sie bitte mit dem betreff „berglern“ oder
„Langenpreising“ bis 15.10.2020 per Post an die Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg oder
per e-mail an bewerbung@vg-wartenberg.de
Wir freuen uns auf ihre bewerbung!
Fragen zur tätigkeit und zum arbeitsverhältnis beantwortet die
Personalstelle, ansprechpartnerin Frau garay, tel.: 08762/7309-
191.
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können
leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Wei-
tere informationen erhalten Sie unter www.vg-wartenberg.de.
mit Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im be-
werbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenaus-
schreibung-vg/ abrufen.

Die gemeinde berglern sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt fur̈ ihre moderne und liebevoll
ausgestattete kindertageseinrichtung „Zwergerl-
haus“ zur Verstärkung des teams
einen Erzieher (m/w/d) mit mindestens 32 Std./ Woche und
einen Kinderpfleger (m/w/d) in Vollzeit

Wir bieten:
arbeiten in einem motivierten und kreativen team
bezahlung nach tVöD, inkl. der ub̈lichen Zusatzleistungen Fahr-
kostenzuschuss
Jährlich mehrere Fortbildungstage (ub̈erwiegend im team)

Fragen zum arbeitsverhältnis und der eingruppierung beant-
wortet Frau garay (Personalstelle), tel.: 08762 7309-191, Fragen
zur einrichtung Frau Saxstetter, tel. 08762 2888.
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der ein-
schlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte bevorzugt
per e-mail bis zum 15.10.2020 als eine PDF-Datei mit dem be-
treff „Zwergerlhaus“ an bewerbung@vg-wartenberg.de.
aufwendungen werden nicht erstattet. bewerbungsunterlagen
werden nicht zuruc̈kgesandt. Weitere informationen erhalten
Sie unter www.berglern.de. mit Zusendung ihrer bewerbung
stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.
Die Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie
auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwal-
tungsgemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.
gemeindekindergarten Zwergerlhaus
kirchplatz 6
85459 berglern



debürger aus, die im Schuljahr 2019/2020 außergewöhnliche schu-
lische oder berufliche ergebnisse und abschlüsse mit einem noten-
durchschnitt bis einschließlich 1,9 erzielen konnten.
Vorschläge können im Vorzimmer der gemeinde Langenpreising bei
Frau Schindlbeck (1. Stock Zimmer nr. 116) bzw. auch gerne per e-
mail unter info@langenpreising.de eingebracht werden. Vorausset-
zung ist das einverständnis des zu ehrenden und die Vorlage eines
geeigneten nachweises (z.b. Zeugnis).

gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Mitteilung EVU Langenpreising
ACHTUNG! BITTE BEACHTEN!

Für den netzbereich des eVu Langenpreising wurde eine melde-
stelle (georg reithmeier elektrotechnik bzw. Überlandwerke erding)
eingerichtet. Die neue Störungs-/notfallnummer lautet ab sofort:
08762/726 77 76. bitte melden sie ab sofort Störungen ausschließ-
lich über diese nummer! 

ihr eVu Langenpreising

Straßenkehrung

in der Kalenderwoche 42 (12.10. – 16.10.2020) werden die Straßen
in der gemeinde Langenpreising durch die Firma Wurzer gekehrt. 
Die grundstückseigentümer werden gebeten, die gehsteige abzu-
kehren. Die kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der autos
daran zu denken, dass die mit kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können. 

Vielen Dank im Voraus.

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren, am Montag, 12.10.2020, 
um 17:30 uhr findet im trauungssaal des rathauses Wartenberg,
marktplatz 8, 85456 Wartenberg eine Sitzung des bau-, umwelt-

und Verkehrsausschusses mit folgender tagesordnung statt.

1. bebauungsplan auerbach, grundsatzbeschluss über Änderung
im bereich Dorfanger

2. bebauungsplan reiterhof Schachtelberg, grundsatzbeschluss
und beratung über Änderung des Flächennutzungsplans, Vor-
stellung der überarbeiteten Planung

3. bebauungsplan gewerbegebiet thenn, 6. Änderung, billigung
der Planfassung, formelle beteiligung der Öffentlichkeit und be-
hörden

4. bauanträge
4.1 neubau einer garage für Pkw und traktor (ersatzbau), hardt 1
4.2 klinik Wartenberg, erweiterungsneubau und Sanierung akut-

geriatrie, Änderungsantrag, badstr. 43
4.3 neubau einer Pkw-Doppelgarage mit nebengebäude, man-

hartsdorf 27
5. bericht Verkehrsschau
6. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
7. bekanntgaben und anfragen
8. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 21.09.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Markt Wartenberg für das Rech-
nungsjahr 2020

Der gemeinderat markt Wartenberg hat die haushaltssatzung und
den haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020 in der Sitzung vom
17.06.2020 beschlossen. Die haushaltssatzung ist mit dem

01.01.2020 in kraft getreten. Die haushaltssatzung liegt mit samt
ihren anlagen bis zur nächsten amtlichen bekanntmachung einer
haushaltssatzung im rathaus Wartenberg innerhalb der allgemei-
nen geschäftsstunden zur einsicht bereit (art. 65 abs.3 gO). Dem
Landratsamt erding wurden die haushaltssatzung und der haus-
haltsplan für das rechnungsjahr 2020 vorgelegt. Zu folgenden teilen
der haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2020 wird die rechts-
aufsichtliche genehmigung erteilt: gemäß art. 71 abs. 2 Satz 1 gO
zu kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt für investitionen und
investitionsförderungsmaßnahmen im gesamtbetrag von
4.900.000,00 €.  gemäß art. 67 abs. 4 gO für den gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in höhe
von 1.930.000,00 €.

Haushaltssatzung des Marktes Wartenberg Landkreis Erding für
das Haushaltsjahr 2020

aufgrund des art. 63 ff. der gemeindeordnung erlässt der markt
Wartenberg folgende haushaltssatzung:

§ 1
Der als anlage beigefügte haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den
einnahmen und ausgaben mit 13.596.566,00 € und im Vermögens-
haushalt in den einnahmen und ausgaben mit 6.585.350,00 € ab.

§ 2
Der gesamtbetrag der kreditaufnahmen für investitionen und in-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.900.000,00 € festge-
setzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf
1.930.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Der höchstbetrag der kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 1.900.000,00 € festge-
setzt.

§ 5
Diese haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in kraft.

Wartenberg, 21.09.2020
markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Weise-Berg I - 6. Änderung“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 11.12.2019 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlos-
sen. Der bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss hat in der Sitzung
vom 21.09.2020 den entwurf des architekturbüros Pezold i.d.F. vom
07.09.2020 gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der geltungsbe-
reich der neuen Planung umfasst das gesamte gebiet des bebau-
ungsplans und ist aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich der
bestandteil der bekanntmachung ist.



Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 19.10.2020 bis einschließlich 18.11.2020 im
Dienstgebäude (bauamt Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgege-
ben werden.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.wartenberg.de veröffentlicht.
Der bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll ohne Durch-
führung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden,
vgl. § 13a abs. 3 nr. 1 baugb.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

markt Wartenberg
Wartenberg, 02.10.2020
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Vollsperrung Aufhamer Straße wegen Brückenerneuerung

aufgrund der brückenerneuerung ist die hartlbrücke an der aufha-
mer Straße komplett gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich
bis ende 2021.
eine entsprechende umleitung wird eingerichtet.
bei rückfragen können Sie sich gerne an das bauamt Wartenberg,
unter 08762/7309-300 oder bauamt@vg-wartenberg.de, wenden.

Erschließungsbeitragssatzung des Marktes Wartenberg

aufgrund des § 132 des baugesetzbuches - baugb - in der Fassung
der bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (bgb1 i S. 2253) in
Verbindung mit art. 23 der gemeindeordnung fur̈ den Freistaat bay-
ern - gO - erlässt der markt Wartenberg folgende erschließungsbei-
tragssatzung:

§1 Erhebung des Erschließungsbeitrages
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten aufwandes fur̈ er-
schließungsanlagen erhebt der markt Wartenberg erschließungs-
beiträge nach den Vorschriften des baugesetzbuches (§§ 127 ff.)
sowie nach maßgabe dieser Satzung.

§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen
(1) beitragsfähig ist der erschließungsaufwand:
i. fur̈ die öffentlichen zum anbau bestimmten Straßen,             bis zu einer Straßenbreite
Wege und Plätze (§ 127 abs. 2 nr. 1 baugb) in                           (Fahrbahnen, radwege 
                                                                                                             und gehwege) von
1.  Wochenendhausgebieten
     mit einer geschossflächenzahl bis 0,2 7,                            7,0 m
2.  kleinsiedlungsgebieten
     mit einer geschoßflächenzahl bis 0,3                                10,0 m
     bei einseitiger bebaubarkeit                                                 8,5 m
3.  kleinsiedlungsgebieten,
     soweit sie nicht unter nr. 2 fallen, Dorfgebieten, reinen 
     Wohngebieten,
     allgemeinen Wohngebieten, mischgebieten
     a)  mit einer geschoßflächenzahl bis 0,7                          14,0 m
          bei einseitiger bebaubarkeit                                          10,5 m
     b)  mit einer geschoßflächenzahl ub̈er 0,7 - 1 0              18,0 m
          bei einseitiger bebaubarkeit                                          12,5 m
     c)  mit einer geschoßflächenzahl ub̈er 1,0 - 1,6              20,0 m
     d)  mit einer geschoßflächenzahl ub̈er 1,6                       23,0 m

4.  kerngebieten, gewerbegebieten und Sondergebieten
     a)  mit einer geschoßflächenzahl bis 1,0                          20,0 m
     b)  mit einer geschoßflächenzahl ub̈er 1,0 - 1,6              23,0 m
     c)  mit einer geschoßflächenzahl ub̈er 1,6 - 2,0              25,0 m
     d)  mit einer geschoßflächenzahl ub̈er 2,0                       27,0 m
5.  industriegebieten
     a)  mit einer baumassenzahl bis 3,0                                  23,0 m
     b)  mit einer baumassenzahl ub̈er 3,0 - 6,0                       25,0 m
     c)  mit einer baumassenzahl ub̈er 6,0                                27,0 m
ii. fur̈ die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen grun̈den

mit kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen inner-
halb der baugebiete (z.b. Fußwege, Wohnwege; § 127 abs. 2 nr.
2 baugb) bis zu einer breite von 5 m

iii. fur̈ die nicht zum anbau bestimmten, zur erschließung der bau-
gebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der baugebiete
(§ 127 abs. 2 nr. 3 baugb) bis zu einer breite von 27 m

iV. fur̈ Parkflächen,
a) die bestandteil der Verkehrsanlagen in Sinne von nr. i und nr.
iii sind, bis zu einer weiteren breite von 5 m,
b) soweit sie nicht bestandteil der in nr. i und nr. iii genannten
Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen grundsätzen inner-
halb der baugebiete zu deren erschließung notwendig sind, bis
zu 15 v. h. aller im abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden
grundstuc̈ksflächen,

V. fur̈ grun̈anlagen mit ausnahme von kinderspielplätzen,
a) die bestandteil der Verkehrsanlagen in Sinne von nr. i bis nr.
iii sind, bis zu einer weiteren breite von 5 m,
b) soweit sie nicht bestandteil der in nr. i bis nr. iii genannten
Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen grundsätzen
innerhalb der baugebiete zu deren erschließung notwendig sind,
bis zu 15 v. h. der im abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden grund-
stuc̈ksflächen,

Vi. fur̈ immissionsschutzanlagen.
(2)Zu dem erschließungsaufwand nach abs. 1 nr. i bis nr. V gehören

insbesondere die kosten fur̈
a) den erwerb der grundflächen,
b) die Freilegung der grundflächen
c) die erstmalige herstellung des Straßenkörpers einschließlich
des unterbaues, der befestigung der Oberfläche sowie notwen-
diger erhöhungen oder Vertiefungen,
d) die herstellung von rinnen sowie der randsteine,
e) die radwege,
f) die bur̈gersteige,
g) die beleuchtungseinrichtungen,
h) die entwässerungseinrichtungen der erschließungsanlagen,
i) den anschluss an andere erschließungsanlagen,
j) die Übernahme von anlagen als gemeindliche erschließungs-
anlagen,
k) die herstellung von böschungen, Schutz- und Stuẗzmauern.

(3)Der erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der
gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeit-
punkt der bereitstellung.

(4)Der erschließungsaufwand in rahmen des abs. 1 umfasst auch
die kosten, die fur̈ die teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt
einer bundes-, Staats- oder kreisstraße entstehen, die ub̈er die
breiten der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

(5)Soweit erschließungsanlagen im Sinne des abs. 1 als Sackgasse
enden, ist fur̈ den erforderlichen Wendehammer der aufwand
bis zur zweifachen gesamtbreite der Sackgassen beitragsfähig.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
(1)Der beitragsfähige erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tat-

sächlichen kosten ermittelt.
(2)Der beitragsfähige erschließungsaufwand wird fur̈ die einzelne

erschließungsanlage ermittelt. Die gemeinde kann abweichend
von Satz 1 den beitragsfähigen erschließungsaufwand fur̈ be-
stimmte abschnitte einer erschließungsanlage oder diesen auf-
wand fur̈ mehrere anlagen, die fur̈ die erschließung der
grundstuc̈ke eine einheit bilden, ermitteln.

(3)Die aufwendungen fur̈ Fußwege und Wohnwege (§ 2 abs. 1 nr.
ii), fur̈ Sammelstraßen (§ 2 abs. 1 nr. iii), fur̈ Parkflächen (§ 2 abs.
1 nr. iVb), fur̈ grun̈anlagen (§ 2 abs. 1 nr. Vb) und fur̈ immissi-
onsschutzanlagen (§ 9) werden den zum anbau bestimmten Stra-



ßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der erschließung her
gehören, zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine
anwendung, wenn das abrechnungsgebiet (§ 5) der Fuß- und
Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkflächen, grun̈anlagen oder
immissionsschutzanlagen von dem abrechnungsgebiet der Stra-
ßen, Wege und Plätze abweicht; in diesem Fall werden die Fuß-
und Wohnwege, die Sammelstraßen, Parkflächen, grun̈anlagen
und immissionsschutzanlagen selbständig als erschließungsan-
lagen abgerechnet.

§ 4 Gemeindeanteil
Die gemeinde trägt 10 v. h. des beitragsfähigen erschließungsauf-
wandes.

§ 5 Abrechnungsgebiet
Die von einer erschließungsanlage erschlossenen grundstuc̈ke bil-
den das abrechnungsgebiet. Wird ein abschnitt einer erschlie-
ßungsanlage oder eine erschließungseinheit abgerechnet, so bilden
die von dem abschnitt der erschließungsanlage bzw. erschließungs-
einheit erschlossenen grundstuc̈ke das abrechnungsgebiet.

§ 6 Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
(1) bei zulässiger gleicher nutzung der grundstuc̈ke wird der nach

§ 3 ermittelte erschließungsaufwand nach abzug des anteils
der gemeinde (§ 4) auf die grundstuc̈ke des abrechnungsge-
bietes (§ 5) nach den grundstuc̈ksflächen verteilt.

(2) ist in einem abrechnungsgebiet (§ 5) eine unterschiedliche bau-
liche oder sonstige nutzung zulässig, wird der nach § 3 ermit-
telte erschließungsaufwand nach abzug des anteils der
gemeinde (§ 4) auf die grundstuc̈ke des abrechnungsgebietes
(§ 5) verteilt, in dem die grundstuc̈ksflächen mit einem nut-
zungsfaktor vervielfacht werden, der im einzelnen beträgt:
1. bei eingeschossiger bebaubarkeit und gewerblich oder sons-
tig nutzbaren grundstuc̈ken, auf denen keine oder nur eine un-
tergeordnete bebauung zulässig ist 1,0
2. bei mehrgeschossiger bebaubarkeit zuzug̈lich je weiteres
Vollgeschoß 0,3

(3) als grundstuc̈ksfläche gilt:
1. bei grundstuc̈ken im bereich eines bebauungsplanes die Flä-
che, die der ermittlung der zulässigen nutzung zugrunde zu
legen ist.
2. wenn ein bebauungsplan nicht besteht oder die erforderli-
chen Festsetzungen nicht enthält, die tatsächliche
grundstuc̈ksfläche bis zu einer tiefe von 50 m, gemessen von
der der erschließungsanlage zugewandten grenze des beitrags-
pflichtigen grundstuc̈ks. reicht die bauliche oder gewerbliche
nutzung ub̈er diese begrenzung hinaus, so ist die
grundstuc̈kstiefe maßgebend, die durch die hintere grenze der
nutzung bestimmt wird. grundstuc̈ksteile, die lediglich die we-
gemäßige Verbindung zur erschließungsanlage herstellen, blei-
ben bei der bestimmung der grundstuc̈kstiefe unberuc̈ksichtigt.

(4) beitragspflichtige grundstuc̈ke, die ohne bauliche nutzungs-
möglichkeit oder die mit einer untergeordneten baulichen nut-
zungsmöglichkeit gewerblich oder sonstig genutzt werden oder
genutzt werden dur̈fen, werden mit 0,5 der grundstuc̈ksfläche
in die Verteilung einbezogen.

(5) als zulässige Zahl der geschosse gilt die im bebauungsplan fest-
gesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der be-
bauungsplan nur eine baumassenzahl aus, so gilt als
geschoßzahl die baumassenzahl, geteilt durch 3,5. bruchzahlen
werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(6) ist im einzelfall eine größere geschoßzahl zugelassen oder vor-
handen, so ist diese zugrunde zu legen.

(7) grundstuc̈ke, auf denen nur garagen oder Stellplätze zulässig
sind, gelten als eingeschossig bebaubare grundstuc̈ke. bei
mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich der nutzungsfak-
tor nach der Zahl ihrer geschosse.

(8) in unbeplanten gebieten und gebieten, fur̈ die ein bebauungs-
plan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die baumassenzahl
festsetzt, ist
1. bei bebauten grundstuc̈ken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen,
2. bei unbebauten, aber bebaubaren grundstuc̈ken die Zahl der
auf den grundstuc̈ken der näheren umgebung ub̈erwiegend

vorhandenen Vollgeschosse maßgebend.
(9) ist eine geschoßzahl wegen der besonderheiten des bauwerks

nicht feststellbar, werden je angefangene 3,5 m höhe des bau-
werks als ein Vollgeschoß gerechnet.

(10) Werden in einem abrechnungsgebiet (§ 5) außer ub̈erwiegend
gewerblich genutzten grundstuc̈ken oder grundstuc̈ken, die
nach den Festsetzungen eines bebauungsplanes in einem kern-,
gewerbe- oder industriegebiet liegen, auch andere grundstuc̈ke
erschlossen, so sind fur̈ die grundstuc̈ke in kern-, gewerbe- und
industriegebieten sowie fur̈ die grundstuc̈ke, die ub̈erwiegend
gewerblich genutzt werden, die in absatz 2 genannten nutzungs-
faktoren um je 50 v. h. zu erhöhen. als ub̈erwiegend gewerblich
genutzt oder nutzbar gelten auch grundstuc̈ke, wenn sie ub̈er-
wiegend geschäfts-, bur̈o-, Praxis-, unterrichts-, heilbehand-
lungs- oder ähnlich genutzte räume beherbergen oder, in
zulässiger Weise beherbergen dur̈fen.

(11) Fur̈ grundstuc̈ke, die von mehr als einer erschließungsanlage
im Sinne des § 127 abs. 2 nr. 1 baugb erschlossen werden, ist
die grundstuc̈ksfläche bei abrechnung jeder erschließungsan-
lage nur mit zwei Dritteln anzusetzen.
Dies gilt nicht,
1. wenn ein erschließungsbeitrag nur fur̈ eine erschließungsan-
lage erhoben wird und beiträge fur̈ weitere anlagen zu deren
erstmaligen herstellung weder nach dem geltenden recht noch
nach vergleichbaren fruḧeren rechtsvorschriften erhoben wor-
den sind oder erhoben werden,
2. Fur̈ grundstuc̈ke in kern-, gewerbe- und industriegebieten
sowie fur̈ grundstuc̈ke, die ub̈erwiegend gewerblich genutzt
werden.

(12) Fur̈ grundstuc̈ke, die zwischen zwei erschließungsanlagen lie-
gen, gilt absatz 11 entsprechend, wenn der geringste abstand
zwischen den erschließungsanlagen nicht mehr als 50 m be-
trägt.

§ 7 Kostenspaltung
Der erschließungsbeitrag kann fur̈
1. den grunderwerb,
2. die Freilegung,
3. die Fahrbahn, auch richtungsfahrbahnen,
4. die radwege,
5. die bur̈gersteige zusammen oder einzeln,
6. die Sammelstraßen,
7. die Parkflächen,
8. die grun̈anlagen,
9. die beleuchtungseinrichtungen,
10. die entwässerungseinrichtungen
gesondert erhoben und in beliebiger reihenfolge umgelegt werden,
sobald die maßnahme, deren aufwand durch teilbeträge gedeckt
werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen Zeitpunkt stellt die
gemeinde fest.

§ 8 Merkmale der endgul̈tigen Herstellung 
der Erschließungsanlagen

(1)Die zum anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie
Sammelstraßen und Parkflächen sind endgul̈tig hergestellt, wenn
sie die nachstehenden merkmale aufweisen:
1. eine Pflasterung, eine asphalt-, teer-, beton- oder ähnliche
Decke neuzeitlicher bauweise mit dem technisch notwendigen
unterbau,
2. Straßenentwässerung und beleuchtung,
3. anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete
Straße.

(2)bur̈gersteige und radwege sind endgul̈tig hergestellt, wenn sie
eine abgrenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander sowie
eine befestigung mit Platten, Pflaster, asphaltbelag oder eine
ähnliche Decke in neuzeitlicher bauweise mit dem technisch not-
wendigen unterbau aufweisen.

(3)grun̈anlagen sind endgul̈tig hergestellt, wenn ihre Flächen gärt-
nerisch gestaltet sind.

(4)Zu den merkmalen der endgul̈tigen herstellung der in den ab-
sätzen 1 mit 3 genannten erschließungsanlagen gehören alle
maßnahmen, die durchgefuḧrt werden mus̈sen, damit die ge-
meinde das eigentum oder eine Dienstbarkeit an den fur̈ die er-
schließungsanlage erforderlichen grundstuc̈ken erlangt.



§ 9 Immissionsschutzanlagen
art, umfang, Verteilungsmaßstab und herstellungsmerkmale von
anlagen zum Schutz von baugebieten gegen schädliche umweltein-
wirkungen im Sinne des bundes-immissionsschutzgesetzes werden
durch ergänzende Satzung im einzelfall geregelt.

§ 10 Vorausleistungen
im Fall des § 133 abs. 3 bbaug können Vorausleistungen bis zur
höhe des voraussichtlichen erschließungsbeitrages erhoben wer-
den.

§ 11 Ablösung des Erschließungsbeitrages
Der erschließungsbeitrag kann im ganzen vor entstehung der bei-
tragspflicht abgelöst werden (§ 133 abs. 3 Satz 5 baugb). ein
rechtsanspruch auf ablösung besteht nicht. Die höhe des ablö-
sungsbetrages richtet sich nach der höhe des voraussichtlich ent-
stehenden erschließungsbeitrages.

§ 12 Teilerlass bei Altfällen
Der markt Wartenberg erlässt erschließungsbeiträge in höhe von
einem Drittel des zu erhebenden beitrags, sofern seit beginn der
erstmaligen technischen herstellung der erschließungsanlage min-
destens 25 Jahre vergangen sind und die beitragspflichten im Zeit-
raum vom inkrafttreten dieser Satzung bis zum 01.04.2021
entstehen.

§ 13 Inkrafttreten
(1)Diese Satzung tritt einen tag nach ihrer bekanntmachung in

kraft.
(2)Zum gleichen Zeitpunkt tritt die erschließungsbeitragssatzung

vom 22.10.1987 außer kraft.“

Wartenberg, den 02.10.2020
gez. Christian Pröbst, erster bur̈germeister

Gemeinde Berglern
Das Zwergerlhaus beteiligt sich als Sammelstelle bei der Aktion
„Geschenk mit Herz“

„geschenk mit herz“ verbindet kinder und deren Familien aus
Deutschland mit bedürftigen kindern weltweit. Viele kinder dieser
Welt leben in armut, krieg und ungerechtigkeit, ohne jegliche Per-
spektive und Schutz. Sehr früh werden sie mit themen und einem
alltag konfrontiert, der sie überfordert und vor existenzielle Pro-
bleme stellt. nur selten dürfen sie einfach nur kind sein. ihnen wol-
len wir mit unserer aktion ein Lächeln ins gesicht zaubern.
nähere informationen finden Sie auf: https://www.geschenk-mit-
herz.de. Päckchen können bis zum 15.11.2020 im Zwergerlhaus von
7:30 uhr bis 15:30 uhr abgegeben werden.

Liebe Berglernerinnen und Berglerner,

seit ende September steht immer dienstags von 8:00 uhr bis 14:00
uhr ein Obst- und gemüsestand sowie ein Oliven- und antipasti-
stand am kirchplatz in berglern.
Überzeugen Sie sich von der angebotsvielfalt und der kulinarischen
köstlichkeiten!

herzliche grüße
anton Scherer, erster bürgermeister

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 10.10. 
19:00 Vorabendmesse
So. 11.10.
10:00 Wortgottesfeier mit kommunionfeier
18:00 Oktoberrosenkranz
Di. 13.10.
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising
Absage der Altpapier- und Altkleidersammlung

Die altpapier- und altkleidersammlung der Jugendfeuerwehr Lan-
genpreising am 10.10.2020 muss leider ersatzlos abgesagt werden. 

Kriegerjahrtag Langenpreising

am Sonntag, 11.10. hält der krieger- und Soldatenverein Langen-
preising seinen kriegerjahrtag ab. alle Vereine treffen sich direkt an
der Pfarrkirche, das amt beginnt um 8:30 uhr. 
anschließend ist Libera und totengedenken mit ansprachen am
kriegerdenkmal. 
Wegen der Pandemie findet der gedenktag nur in bescheidenem
rahmen statt. Für mitglieder des kriegervereins Langenpreising sind
in der Pfarrkirche eine reihe von Plätzen reserviert. 
Die übrigen Vereine werden gebeten, nur mit Fahnenabordnung
und dem Vorstand teilzunehmen. Das sonst übliche treffen im
Schmankerlhof Oberwirt muss leider entfallen. Wegen der ein-
schränkungen bitten wir um Verständnis. 

Der krieger- und Soldatenverein Langenpreising

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 11.10. 
8:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † großelt. v. Fam. gruber,

f. † ehem. u. † elt. v. Leni kapser u. f. † ehefr. maria v. Willi
thalmeier m. kindern

8:30 euChariStieFeier anschl. Libera am kriegerdenkmal, amt f.
† mitgl. d. krieger- und Soldatenvereines Langenpreising

Mi. 14.10. hl. kallistus i., Papst, märtyrer
18:00 messfeier, amt f. † Verw. v. kathi Wurzer, f. † Lotti u. anton

Daschinger v. kathi Wurzer, f. † ehem. v. anna gruber, f. †
rosmarie Seck-rausch, † rudi rausch u. deren † tochter
Priska u. f. † Leopoldine u. martin baibl u. deren † angeh.

Markt Wartenberg
Ski-Club Auerbach Jahreshauptversammlung 2020 wegen Corona-
Virus abgesagt.

Liebe mitglieder, liebe Freunde des SCa,
aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden ak-
tuellen Verordnungslage ist der Vorstand nach reiflicher Überlegung
zu dem entschluss gekommen, die diesjährige mitgliederversamm-
lung bis auf Weiteres zu vertagen.
Die auf Freitag, 9.10. anberaumte Versammlung findet daher nicht
statt; ein neuer termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. ihr werdet
in kürze auf der homepage des Ski-Clubs mittels eines ausführlichen
berichtes über das Vereinsgeschehen informiert.
gerade die rücksicht auf unsere älteren und damit besonders ge-
fährdeten mitglieder gebietet eine solche maßnahme. Das Wohl
unserer mitglieder ist uns wichtig. bleibt gesund!

Die Vorstandschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Der kinderschutzbund Wartenberg lädt herzlich zur Jahreshaupt-
versammlung mit neuwahlen am Freitag, 23.10., um 20 uhr ins bür-
gerhaus Wartenberg ein.
tagesordnungspunkte:
a) begrüßung und Feststellung der fristgerechten Ladung
b) rechenschaftsbericht für 2019
c) ehrung langjähriger mitglieder
d) kassen- und revisionsbericht
e) entlastung der Vorstandschaft

NICHTAMTLICHER TEIL



f) Vorstellung der kandidaten für ein amt in der Vorstandschaft
g) neuwahl der Vorstandschaft
h) ausblick auf unsere aktivitäten 2020
i) Wünsche und anträge
aufgrund der diesjährigen Situation müssen wir leider auf unsere
köstliche Verpflegung verzichten.
um den empfohlenen hygienevorschriften gerecht zu werden, bit-
ten wir um anmeldung bis zum 20.10.2020 (per email, anrufbeant-
worter, persönlich).
Der Vorstand des kinderschutzbund Wartenberg freut sich über
eine rege beteiligung der mitglieder.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 8.10.
19:00 euChariStieFeier
Sa. 10.10.
15:00 taufe: aiden Schallameier
So. 11.10. kollekte für die kirchenheizung
10:00 euChariStieFeier 
11:15 taufe: maximilian hetscher
18:00 Oktoberrosenkranz
Mo. 12.10. hl. maximilian von Pongau, bischof, märtyrer
18:45 Josefsheim: abendgebet
Mi. 14.10. hl. kallistus i., Papst, märtyrer
15:30 klinik: evang. gottesdienst
Do. 15.10. hl. theresia v. avila, Ordensfrau
19:00 euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 11.10.
9-18 uhr Offene kirche
Mo. 12.10.
11:00 gottesdienst im Pichlmayr Seniorenwohnzentrum
Mi. 14.10.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der klinik Wartenberg
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina Oefele
Do. 15.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 18.10.
10:30 gottesdienst n.n.

Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 11.10.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, v. aschen 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, v. aschen 
So. 18.10.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Jarmurskewitz 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Jarmurskewitz 
neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden eine mund-nasen-maske
tragen. 
melden Sie sich möglichst im Laufe der Woche für den gottesdienst
im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach dem Corona-

Schutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind, sind auch spontane
gottesdienstbesucher herzlich willkommen. 
bitte informieren Sie sich über die aktuellen gottesdiensttermine
in der erlöserkirche sowie über weitere (Online-)angebote auch auf
unserer homepage www.ev-kirche-erding.de 
Wir wünschen ihnen eine behütete und gesegnete Zeit. 

ihre evangelische kirchengemeinde erding 

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 10./11.10., versieht

Dr. Claudia Götz, hauptsr. 27, Poing, tel. 08121-78864

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      9.10.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   10.10.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.  11.10.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.12.10.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.     13.10.   apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.   14.10.   malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   15.10.   rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

inhabergeführt

professionell

transparent

HÖRAKUSTIK 
IN WARTENBERG
In der ehemaligen Nikolaiapotheke 

Untere Hauptstraße 16 b
85456 Wartenberg
Telefon: 08762 – 929 90 80
Mail: info@akustik-wartenberg.de
www.akustik-wartenberg.de
Betriebsleiterin: Barbara Peis

• persönliche und individuelle Beratung

• Hörsysteme in allen Preisklassen

• langfristig gleicher Ansprechpartner

• unverbindliches Testen von Hörsystemen
 in Ihrer gewohnten Umgebung

• umfangreiches Zubehör für TV und
 Handyverbindung zu Hörsystemen

NEU

ERÖFFNUNG

Dienstag,

13. Oktober 

ab 10 Uhr


